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3. Konzentration 
 

3.1 Effektivere Strafverfolgung durch Konzentration und Schwerpunkt- 
      setzungen 
 
Beschluss: 
 

Die Justizministerinnen und Justizminister sprechen sich für die Sicherung einer effek-

tiven Strafverfolgung durch Konzentration und Schwerpunktsetzungen aus. Sie bitten 

die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, geeignete Maßnahmen zu prüfen. 

 

Begründung:  
 

Vor dem Hintergrund einer Effizienzsteigerung und Beschleunigung der Strafrechts-

pflege als Ziel einer großen Justizreform sind Maßnahmen zur Konzentration und 

Schwerpunktsetzung im Strafverfahren zu prüfen. Hierzu gehören insbesondere fol-

gende – von den Justizministerinnen und Justizministern zum Teil unterschiedlich be-

urteilte – Instrumente: 

a) Erweiterung der Annahmeberufung 

b) Erweiterung der Rechtsfolgekompetenz im beschleunigten Verfahren auf Frei-

heitsstrafe von bis zu 2 Jahren   

c) Verfahrenseinstellung bei zumutbaren Befriedigungsmöglichkeiten im zivilrecht-

lichen Weg 

d) Einführung der Einheitsstrafe im Erwachsenenstrafrecht 

 
3.2 OWI – Verfahren: Reduzierung der Rechtsmittelmöglichkeiten 

 

Beschluss:  
 

Die Justizministerinnen und Justizminister sprechen sich für eine Reduzierung der 

Rechtsmittelmöglichkeiten bei Bagatellfällen im Ordnungswidrigkeitenrecht aus.  

Begründung: 
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Gemäß § 79 Abs. 1 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) ist die Rechtsbeschwerde 

gegen ein Urteil und einen Beschluss nach § 72 OWiG u.a. zulässig, wenn (Nr. 1) ge-

gen den Betroffenen eine Geldbuße von mehr als zweihundertfünfzig Euro festgesetzt, 

(Nr. 2) eine Nebenfolge nichtvermögensrechtlicher Art angeordnet oder (Abs. 1 Satz 2) 

die Rechtsbeschwerde vom Oberlandesgericht unter den Voraussetzungen des § 80 

OWiG zugelassen worden ist. 

 

Das skizzierte Rechtsmittelsystem belastet die Justizressourcen erheblich. 

  

Die nahe liegende Reduzierung der Rechtsmittelmöglichkeiten kann durch eine diffe-

renzierte Lösung, die die Belange der Effizienz und der hinreichenden Rechtsschutz-

gewährung berücksichtigt, erreicht werden. In Betracht kommt, die Wertgrenzen in § 

79 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 OWiG und § 80 Abs. 2 Nr. 1 OWiG weiter anzuheben und eine 

Kategorie von Bagatellfällen vorzusehen, die von einer weiteren gerichtlichen Überprü-

fung auszuschließen sind. Konkret sollten Entscheidungen der Amtsrichter in Verkehr-

sordnungswidrigkeitensachen, durch die beispielsweise eine Geldbuße bis zu einer 

Höhe von 500 Euro verhängt und/oder ein Fahrverbot von bis zu einem Monat ange-

ordnet worden ist, unanfechtbar sein.  

  

Näherer Prüfung bedarf insoweit die Frage nach der konkreten Höhe der Ausschluss-

grenze sowie der Einbeziehung weiterer so genannter Bagatellfälle neben denen der 

Verkehrsordnungswidrigkeiten. Anzumerken ist allerdings, dass sich wegen der Viel-

zahl unterschiedlichster Ordnungswidrigkeitentatbestände eine katalogmäßige Benen-

nung einzubeziehender Ordnungswidrigkeiten als schwer umsetzbar erweisen kann 

und wegen der Komplexität einzelner Ordnungswidrigkeitentatbestände eine pauscha-

le Einbeziehung aller Ordnungswidrigkeiten aufgrund einer einheitlichen Wertgrenze 

auch aus Gründen des Gleichheitssatzes problematisch sein kann.  

 

Um hinreichenden Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG) zu gewährleisten, muss ge-

gen Entscheidungen der Bußgeldstellen in jedem Fall der Rechtsweg eröffnet sein, 

d.h. die Einspruchsmöglichkeit beim Amtsgericht. Die weitere gerichtliche  

Überprüfung der amtsgerichtlichen Entscheidung dürfte demgegenüber verfassungs-

rechtlich nicht zwingend geboten sein. Allerdings bedarf dies näherer Prüfung. Erhal-

ten bleiben sollte aber auf jeden Fall die Möglichkeit einer (wertunabhängigen) Zulas-
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sung der Rechtsbeschwerde durch das Beschwerdegericht nach den §§ 79 Abs. 1 S. 

2, 80 OWiG, da nur so in diesem Bereich eine Fortbildung des Rechts und eine ein-

heitliche Rechtsprechung gesichert werden kann.  
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3.3 Attraktivität der Ziviljustiz steigern / Prorogationsmöglichkeiten erweitern 

 

Beschluss:  
 

Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die Staatssekretärinnen und Staats-

sekretäre zu prüfen, ob die Attraktivität des zivilrechtlichen Verfahrens auch im europä-

ischen Vergleich durch Zuweisung wichtiger Sachen an besondere Spruchkammern 

der Landgerichte oder an Obergerichte sowie durch erweiterte Prorogationsmöglich-

keiten zu steigern ist. 

 

Begründung:  
 

Um die Attraktivität des zivilrechtlichen Verfahrens insbesondere für die Wirtschaft zu 

steigern, sollte geprüft werden, entsprechend der Zuweisung wichtiger Sachen in ers-

ter Instanz an das Oberverwaltungsgericht (§ 48 der Verwaltungsgerichtsordnung) 

auch in der ordentlichen Gerichtsbarkeit für Streitigkeiten, die bestimmte Rechtsmate-

rien und wichtige Großverfahren betreffen, künftig eine erstinstanzliche Zuständigkeit 

der Oberlandesgerichte vorzusehen oder den Beteiligten zumindest eine entsprechen-

de Gerichtsstandsvereinbarung (Prorogation) zu ermöglichen. Dadurch könnte die Ver-

fahrensdauer erheblich verkürzt werden. Bei dieser Prüfung wird die Vereinbarkeit mit 

dem Bestreben, die erste Instanz zu stärken, zu berücksichtigen sein.  

 

Neben oder an Stelle der Möglichkeit, eine erstinstanzliche (oder abschließende) Zu-

ständigkeit der Oberlandesgerichte zu vereinbaren, könnte den Parteien eröffnet wer-

den, einvernehmlich ein abgekürztes Verfahren vor besonderen Spruchkörpern des 

Landgerichtes zu wählen, dessen Wahl zugleich mit einem Verzicht auf Rechtsmittel 

und andere Überprüfungsmöglichkeiten verbunden wäre. Ein solches Verfahren könn-

te insbesondere bei an sich rechtsmittelträchtigen Streitigkeiten aus dem Bereich der 

Wirtschaft im Interesse einer schnellen und abschließenden Klärung die Attraktivität 

des gerichtlichen Verfahrens für die Beteiligten steigern. 
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3.4 Reform der Verbraucherentschuldung 
 

Beschluss: 
 

Die Abwicklung von Insolvenzen natürlicher Personen verursacht einen hohen Auf-

wand bei den Insolvenzgerichten, dem insbesondere in masselosen Verfahren kein 

ausreichender Ertrag gegenübersteht. Auch in der Praxis der Restschuldbefreiung zei-

gen sich Schwächen, die eine Überprüfung der gesetzlichen Verfahrensvorschriften 

nahe legen. 

 

Die Justizministerinnen und Justizminister sprechen sich für die Entwicklung geeigne-

ter Lösungsvorschläge aus. 

 


